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])i, Abg •. ])r.K l' aus ud Genossen haben in einer Antrage .Ende 

Juni darauf hingeYii es.n,· ela$s e~%dge burgenländische ~eruf8vormundsQh&.ft en, . 

ebne' dazu ermächtigt zu sein, als Berufsvormuhdschaftenmit erweitertem 
Wirkungskreia amtieren. Die Anfrageatellerbaten den Justizminister, den 

gesetziichen Zustand wieder-herzustellen. 

Bundesminister für Justia Dr. Ger 6 hat nunmehr folgende Antwort 

erteilt. 
Die Vollziehung in Angelegenheiten der Jugendfürsorge kcmmt gemäss 

Art.12 Abs.l Z.2 Bundes-Verfassungsgesetz den iändern zu, dem Bundes~ 
ministerium für Justiz ist somit ein Einfluss auf die Gesohäftsführung 

der Landesberufsvormundschaften verwehrt. 
Im übrigen gestatte ich mir darauf zu verweisen, dass das 

" ! I ' 

Bundesministerium für Justiz nach eingehenden Besprechungen mit allen 

hiefür in Betracht kommenden Dienststellen sm '.7.1954 zu Zahl 12.200/54 
na~bstehendenErlass an dasOberlandesgerlchtsprlsidium Wien gerichtet hat. 

nDa~ BundesministeriUm für Justi~ ersuoht. den mitVQr.mundschafts­
sachen des Landes Burgehland befassten Gerichten tolgeades zur Kenntnis 
zu briUß'en. 

Die Vollziehung der Angelegenheiten deI' Jugendfürsorge (Art.12 

Aba.l Z.213-VG. l .. d.F. von 1929) wird im Burgenland vom Amte der Landes­
regieru~, Abteilung VIII besorgt. Ausserhalb der Rauptetelle in 
Eisenatadt bEtdient 8ich das Amt der burgenlbdisohen Landesregierung 
hiebei der Zweigstellen in Gü.sing, Jennersdorf, )latter.burg., Neusiedl •• S., 
Oberpullendorf und Oberwart, die sämtliche die Bezeichnung Landesberufs­

vormundschaft tragen.Di~se Landelberufavormundschaften aben auch d~e 
Gesohäft.e der Amtsvormundschaft im Sinne der §§ 27 ft. der V. üper 

Jugendwohlfahrt in der Ostmark vom 20.'.1940, RGB1. I Seite 519, aua. 
Das Bun~eaministerium für Justiz hat erfahren, das. alle eder 

doch fast alle Landeaberuf~vormund.schaften im Burgenland den erwe_iterten 
Wirkungskreis gemäss dem Bundesgesetz vom 13.7.1928, BGB1.Nr. 194, . 
beanspruchen und auch tatsächlich ausüben und dass dies von den meisten 
Be~irk8g~richten im Bu~genland anerkannt wir~. 
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Demgege~ber ist festzustellen, dass weder 4er Landeeberufs­
wormundachaft Eisenstadt noch den oben genannten Zweigstellen der 
e:rweiterte Wirkungskreis zUkommt. Es 1st hiebei gleiChgültig, ob die 
LandesberufsvQrmundschaf'ten als im Jahre 1946 (Beschluss der Landeere­
gierung vom 2~.a.1946 über' die Wiedererriohtung der Landesberufsv9rDlUnd-, 
sohaften) neugeschaffen oder mit den am 13.'.1938. bestandenen Landea­
berufsvormundsfthaften wesensgleich angesehen werden, da auoh am 
1'.3.1938 keiner burgenländisohen Landesberufavo:rmundsohaft die Ermä.chti­
gung zur erweiterten Vormundsohaft erteilt war. 

Wenn auOh von dem bereits im Bundesgesetzblatt Nr.99 kundge­
machten Jugendwohlfahrtsgesetz vom 9.4~l954 eine lnderung des derzeitigen 
Re~htszuatandes in absehbare~Zeit zu erwarten ist. so muss doch für 
die Zeitspanne bis zum Inkrafttreten des Jugendwohlfahrtsgesetzes im 
Burgenland (durch Schaffung eines burge~ländischen Landesausführungs­
«eset leB) dafür Sorge getragen werden, dass die Gerichte die '.ratsaehe 
des Mangels der Ermäohtigung zur erweiterten Vormunds-hatt beachten, 
soweit ihnen in i~rem Wirkungs_kreie hiezu eine gesetzliche K8glichkeit 
gegeben ist. Dies ist im Hinbliok aut die widrisea Rechtstolgen, die 
sioh aus einer unbereohtigten Inanspruchnahme 4e8 erweiterten Wirkungs­
kreises duroh di~ LandesberufevormundaohafteD. und der Anerkennung dieser 
Inanspruchnahme duro~ die Gerichte sowohl !Ur die recbtauohende Be­
v81ker~g als auch für die Just1zverwalt~ng (Amtehattung) ergeben 
kannen. geboten." 
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